
Rückwirkend ausgestelltes Attest
Beitrag von „Bonzo21“ vom 21. Januar 2008 19:20

Hallo,
Super-Lion

Zitat

Sollten Sie ein Attest für die Krankheit ihres Schülers unbedingt wünschen, bitten wir
Sie, 5 EUR auf das folgende Konto zu überweisen..

Ich glaube, irgendwo gelesen/gehört zu haben, dass man in einem solchen Fall von einem Arzt
kein Attest, sondern eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verlangen sollte, da er diese
gebührenfrei erstellen muss.
Ciao
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